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das Verfahren wurde ende der 90er Jahre entwickelt und 
umgesetzt. die bundesnetzagentur hat sich daher aktuell 
das ziel gesetzt, eine entsprechende fortentwicklung des 
Verfahrens auf den weg zu bringen, nicht zuletzt auch wegen 
der angekündigten isdn-abschaltung. als erster schritt 
soll daher der heute noch auf isdn basierende zugang 
künftig dem  bereits seit mehreren Jahren in der testphase 
befindlichen ip-basierten ansatz weichen, ohne dabei ab-
striche bei performanz und sicherheit zu erzeugen.

Jörg Wiesner: mit welchen Konsequenzen muss ein 
unternehmen eigentlich rechnen, wenn man sich dieser 
generellen verpflichtung über die zwingende teilnahme 
an dem Auskunftsverfahren nicht bewusst ist oder diese 
ggf. sogar missachtet wird?
Haya Hadidi: die eindeutige Verpflichtung zur erhebung 
von Kundendaten und zur teilnahme am Verfahren ergibt 
sich aus den §§ 111 – 112 tKG. wird diese missachtet, so kann 

die bundesnetzagentur nach § 115 tKG zunächst einmal 
anordnungen und andere maßnahmen treffen, um die ein-
haltung der gesetzlichen Verpflichtung sicherzustellen. diese 
anordnungen können bereits mit einem zwangsgeld belegt 
werden, im falle des § 111 tKG (erhebung der bestandsdaten)
bis zu 20.000 euro, im falle des § 112 tKG (teilnahme am
automatisierten Verfahren) bis zu 100.000 euro. darüber 
hinaus kann die nichterfüllung der Verpflichtung aber auch 
eine ordnungswidrigkeit darstellen. diese kann von der
bundesnetzagentur gemäß § 149 absatz 1 nr. 29 – 32 verfolgt
werden. hierbei sind in schweren fällen bußgelder bis zu
500.000 euro möglich.

mit dieser angedachten und zeitgemäßen umstellung 
auf das Ip-basierte verfahren hört man von Begrifflichkei-
ten wie z.B. sInA-Box.  Was genau verbirgt sich dahinter? 
Genau, sogenannte sina-boxen (sichere inter-netzwerk 
architektur) werden zukünftig verstärkt zum einsatz 
kommen. die sina-box des herstellers secunet security 

Automatisiertes Auskunfts-
verfahren § 112 TKG

Im Interview: frau haya hadidi, referatsleiterin und 
regierungsdirektorin bei der Bundesnetzagentur

Das automatisierte Auskunftsverfahren gemäß §112 TKG leistet einen erheblichen Beitrag  
zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Mittels des Verfahrens werden bestimmte 
Bestandsdaten von TK-Kunden zu Name, Anschrift und Rufnummern an berechtigte Stellen 
weitergegeben. Die Auskunftsersuchen beruhen dabei auf gesetzlichen Befugnissen der 
staatlich legitimierten Stellen, meist Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden. 
Firmen, die Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit anbieten und dabei selbst 
Rufnummern oder andere Anschlusskennungen vergeben, sind verpflichtet, der Bundesnetz-
agentur den Abruf der Daten jederzeit in einer bestimmten Form zu ermöglichen.



networks aG ist ein vom bundesamt für sicherheit in der 
informationstechnik (bsi) zugelassenes Vpn-Gateway. es 
dient der sicheren und leistungsfähigen internetverbindung
unserer netze mit denen der Verpflichteten. nähere infor-
mationen sind bei uns, auf der homepage des bsi und der 
firma secunet erhältlich.

KonZeptum gmbh bietet eine solche lösung (sArv-
server) für das Auskunftsverfahren an und hat die sInA- 
Box natürlich in der parallelen testphase. 
gibt es zwischenzeitlich ein exaktes Zeitfenster für die 
anvisierte umstellung? 
Ja, denn letztlich gilt es, das Verfahren sicher in die zukunft 
zu führen. seitens der telekom wurde das abschalten von 
isdn für 2016 angekündigt, so dass wir ebenfalls das ziel 
haben, die umstellung bis ende 2015 abzuschließen. 

Wie profitieren denn nun eigentlich die verpflichteten von
der neuen technischen Anbindung über die sInA Box?
wichtigster Vorteil ist sicherlich der wegfall der isdn-
Verbindungskosten. weiterhin ist das neue system weniger 
wartungsintensiv und fehleranfällig, so dass sich hier eben-
falls Vorteile ergeben. außerdem steigt die performanz des
systems, wodurch die Gewissheit entsteht, unternehmens-
seitig ein wichtiges ermittlungswerkzeug für berechtigte 
stellen optimal zu unterstützen.

Jörg Wiesner: Wir bedanken uns bei frau hadidi für das 
kurze update in sachen sInA-Box, sowie die privaten 
einblicke, die sie uns erlaubt hat.

Sogenannte SINA-Boxen 
werden zukünftig verstärkt
zum Einsatz kommen.“
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Persönliches: Wie alt sind Sie? 
33.

In welcher Stadt leben Sie?
in der nähe von mainz.

Auf welche Berufserfahrung blicken Sie zurück?
während meines Jurastudiums habe ich als systemadministratorin an der 
universität gearbeitet, nach dem zweiten staatsexamen mehrere Jahre bei 
der bundesnetzagentur als referentin für die qualifizierte elektronische 
signatur im bereich des it-rechts. schwerpunkte waren die aufsicht über 
zertifizierungsdiensteanbieter (zda) nach dem signaturgesetz sowie die arbeit 
in nationalen und internationalen Gremien. seit 2012 referatsleitung des 
automatisierten auskunftsverfahrens bei der bnetza.

Wenn der Stress doch mal zu viel wird, womit lenken Sie sich in Ihrer Freizeit ab?
mit sport als ausgleich zur bürotätigkeit, vor allem reiten und fitness. 

Was bevorzugen Sie zum Frühstück: Marmelade oder Wurst? 
unterschiedlich – hauptsache ausgewogen und abwechslungsreich.

Wo trifft man Sie im Urlaub: Mallorca oder Schwarzwald? 
eher schwarzwald, wobei es auch andere sehr schöne landschaften in 
deutschland gibt. ich mag die rhön beispielsweise sehr.

Was sehen Sie sich im Fernsehen an: Tatort oder Superstar? 
fast kein fernsehen – meistens filme und serien auf dVd, da man zeitlich flexibler
ist und der werbung entgeht.

Ihr Smartphone: Apple oder Samsung? 
momentan sony, auf einen bestimmten hersteller lege ich mich aber nicht 
dauerhaft fest, da es vom modell abhängt.

Was bevorzugen Sie in Ihrer Freizeit: Theater oder Kino? 
überwiegend Kino – wegen der größeren zeitlichen flexibilität und der größeren 
auswahl an Vorstellungen und themen.

Abschließend, welches Erlebnis werden Sie nie vergessen?
ich habe mein pferd vollständig selbst ausgebildet – als ich das erste mal in 
den sattel stieg.




